
Legende:

Zweckbestimmung: G Gewässerschutz R Retentionsanlage

A1 Nummerierung der Ausgleichsmaßnahmen

Geltungsbereich ( Stand 1976)

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des
Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Pflege und zur Entwicklung von Natur u. Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 und Abs. 6 BauGB)
7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Am Beispiel:

WA

0,3
GRZ
WA o

GFZ
0,3

offene Bauweise

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 der BauNVO)

Geschossflächenzahl mit Dezimalzahl als Höchstmaß

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

WA - Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

5. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Baugrenze

ö

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 + 20, sowie § 1 a BauGB).

Öffentliche Grünfläche

8. Sonstige Planzeichen

Vorgeschlagene Grundstücksgenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Wege für landwirtschaftlichen Verkehr und Fußwege
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung,

p Private Grünfläche

WHT
6,0

FH
7,2

Grundflächenzahl mit Dezimalzahl als Höchstmaß

Firsthöhe (Relativhöhen) als Höchstmaß gemäß Text

Talseitige Wandansichtshöhe (Relativhöhen) als Höchstmaß gemäß Text

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Ver- und Entsorgungsleitung (unterirdisch) mit Schutzabstand (a) beidseitig der Leitungsachsea
a

Die durch dieses Planzeichen abgegrenzte private Grünfläche ist nicht zur Berechnung der
Grundflächen- und Geschossflächenzahl heranzuziehen.

Aufschüttung

Abgrabung

Flächen für die Aufschüttungen und Abgrabungen, sowie sie zur Herstellung des
Straßenkörpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13)

9. Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen
für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25)

Bäume anpflanzen

Bäume erhalten


